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Beschluss des Akkreditierungsrates 

Antrag: 01. Programmakkreditierung - Begutachtung im 
Einzelverfahren 

Studiengang: Energiemanagement Gebäude und Quartiere 
(Wirtschaftsingenieur), B.Sc. 

Hochschule: EBZ Business School - University of Applied Sciences 
Standort: Bochum 

Datum: 29.09.2020 
Akkreditierungsfrist: 01.10.2020 - 30.09.2028  

1. Entscheidung 

Der oben genannte Studiengang wird mit Auflagen akkreditiert. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Prüfberichts der Agentur (Ziffer 1 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die formalen Kriterien 
nicht erfüllt sind. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Gutachtens des Gutachtergremiums (Ziffer 2 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die fachlich-
inhaltlichen Kriterien erfüllt sind. 

2. Auflagen 

Die Hochschule muss in geeigneter Form gewährleisten, dass für das Diploma Supplement die 
aktuelle zwischen Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz abgestimmte Fassung 
verwendet wird. (§ 6 Abs. 4 StudAkVo) 

3. Begründung 

Die im Akkreditierungsbericht enthaltene Bewertung des Studiengangs auf Grundlage der formalen 
und fachlich-inhaltlichen Kriterien ist nachvollziehbar, vollständig und gut begründet.  Die aus der 
Bewertung resultierenden Entscheidungsvorschläge der Agentur sind jedoch nicht durchweg plausibel, 
so dass der Akkreditierungsrat nach intensiver Beratung zu einer abweichenden Entscheidung gelangt 
ist. 

Auf Seite 8 des Akkreditierungsberichts stellt die Agentur zwar fest, dass zusammen mit dem 
Abschlusszeugnis regelhaft ein Diploma Supplement vergeben wird; eine Aussage, ob dabei i.S. der 
Begründung zu § 6 Abs. 4 MRVO, die auch für die Studienakkreditierungsverordnung des Landes 
NRW gilt, sichergestellt ist, dass das Diploma Supplement der aktuellen zwischen 
Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz abgestimmten Fassung entspricht, fehlt 



105. Sitzung des Akkreditierungsrats - TOP Abweichung 

allerdings. Der Akkreditierungsrat stellt insofern in eigener Prüfung fest, dass für das als Anlage zum 
Selbstevaluationsbericht dokumentierte programmspezifische Belegexemplar nicht die zum Zeitpunkt 
der Antragstellung jüngste Fassung von 2018 verwendet wurde; auch in § 22 Abs. 3 der 
Prüfungsordnung ist lediglich für die Darstellung des nationalen Hochschulsystems  die Verwendung 
der aktuellen Vorlage vorgesehen. Die Hochschule muss dementsprechend in geeigneter Form 
gewährleisten, dass für das Diploma Supplement die aktuelle zwischen der Kultusministerkonferenz 
und der Hochschulrektorenkonferenz abgestimmte Fassung verwendet wird. 

Die Hochschule hat auf eine Stellungnahme gemäß § 22 Abs. 3 der Musterrechtsverordnung bzw. der 
entsprechenden Regelung in der anwendbaren Landesverordnung verzichtet. Damit ist die 
Akkreditierungsentscheidung wirksam geworden. 

Die Hochschule legt auf Nachfrage einen bis 31.03.2028 befristeten Nutzungsvertrag mit dem 
Fraunhofer Institut für Energieinfrastrukturen und Geothermie vor und weist damit nach, dass die 
Laboranteile des Moduls BE23 „Dezentrale Wärme- und Stromerzeugungsanlagen“ über den 
Akkreditierungszeitraum sichergestellt sind.   


